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Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Baierbrunn folgende 
Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
festgesetzt, er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit      12.194.700 € 

und 

im Vermögenshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit       3.589.300 € 

ab. 

 

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im 
Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden keine festgesetzt. 
 
 

 
§ 4 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  240 v. H. 
 

b) für die Grundstücke (B)     250 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer       300 v. H. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 300.000 € festgesetzt. 
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§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7   
 
(1) Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten der Gemeinde 

Baierbrunn und über Ihre Rechte nach dem Bayerischen Datenschutzgesetz und der 
Datenschutzgrundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner/innen in 
Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte den Informationsschreiben der Verwaltung. Die 
Informationen finden Sie unter https://www.baierbrunn.de/datenschutzinformationen-
gem.-dsgvo oder erhalten Sie bei der Verwaltung.  

 
(2) Die in dieser Satzung beschriebene Datenverarbeitung erfolgt nach den jeweils gültigen 

Rechtsgrundlagen (BayDSG i.V.m. der DSGVO) und ausschließlich zu dem in der 
Satzung festgelegten Zweck. Eine Zweckänderung bedarf ausdrücklich der Einwilligung 
des Betroffenen. 

 
 

§ 8 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
 
Baierbrunn, den 04.03.2020 
 
 
        Siegel 

 
 
________________________ 
Wolfgang Jirschik 
Erster Bürgermeister 
 

 
 


